
Förderkriterium
Lead Partner-Prinzip

Referentin:
Karolin Pietsch
Gemeinsames Technisches Sekretariat



2

Inhaltsverzeichnis 

Grundlegende Förderkriterien

Das Lead Partner-Prinzip

Grundlagen

Aufgaben des Lead Partners

Partnerschaftsvereinbarung

Partnerschaftsstrukturen

Abrechnungsmodus

Fazit



3

Grundlegende Förderkriterien

ab 2007 höhere Anforderungen an die Qualität der 

grenzüberschreitenden Kooperation

Kriterien für die Gewährung von Fördermitteln

1.) mind. 1 Projektpartner pro Land ist in die Umsetzung 

des  grenzüberschreitenden Projektes einbezogen
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Grundlegende Förderkriterien

2.) Projektpartner erfüllen mindestens zwei der folgenden

Kriterien:

– Gemeinsame Planung des Projektes

– Gemeinsame Projektumsetzung

– Gemeinsames Personal für die Umsetzung des Projektes

– Gemeinsame Finanzierung des Projektes
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Grundlegende Förderkriterien

3) Projektpartner wählen unter sich einen Lead Partner,

der die Hauptverantwortung für alle mit der Umsetzung

des Projekts im Zusammenhang stehenden Aufgaben

trägt

auf diesem Kriterium basiert das Lead Partner-Prinzip
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Das Lead Partner-Prinzip 
Grundlagen

Ziel des Lead Partner-Prinzips ist es, den Grad der 

grenzüberschreitenden Kooperation nachweislich zu erhöhen

dies soll insbesondere durch die Vertiefung der 

Partnerschaften erfolgen
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Das Lead Partner-Prinzip 
Grundlagen

- gemeinsame Entwicklung der Projektidee und/ oder
- gemeinsame Projektumsetzung und/ oder

- gemeinsame Finanzierung und/ oder
-gemeinsames Personal

Projektpartner Projektpartner Projektpartner

Lead Partner
Ansprechpartner u. 

Empfänger der Fördermittel

Zwischengeschaltete 
Stelle der Bescheinungs-

behörde (SAB) GTS

FördervollzugExperten
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Das Lead Partner-Prinzip 
Grundlagen

der Sitz des Lead Partners entscheidet darüber, wo der 

Projektantrag eingereicht wird

Sächsische Antragsteller: GTS (angesiedelt in der SAB)

Tschechische Antragsteller: zuständiges Bezirksamt

die offizielle Registrierung aller Anträge erfolgt im GTS
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Das Lead Partner-Prinzip 
Aufgaben des Lead Partners

Entwicklung der Projektidee mit allen Projektpartnern

Abschluss einer Partnerschaftsvereinbarung mit allen 

Projektpartnern

Einreichung des Antragsunterlagen im GTS bzw. im 

zuständigen Bezirk

Überwachung der Umsetzung des Projektes beiderseits 

der Grenze
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Das Lead Partner-Prinzip
Aufgaben des Lead Partners

Abrechnung u. Berichterstattung gegenüber der 

zwischengeschalteten Stelle d. Bescheinigungsbehörde

Weiterleitung der Fördermittel an Projektpartner

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verwendung der 

EU-Fördermittel

Lead Partner ist der administrative „Kopf“; 

alle Projektpartner haben dasselbe Mitspracherecht bei 

inhaltlichen u. finanziellen Entscheidungen 
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Das Lead Partner-Prinzip 
Partnerschaftsvereinbarung

wird gemeinsam von allen Projektpartnern ausgestaltet

ist zwingend erforderlich und Teil der Antragsunterlagen

klärt Projektaktivitäten: 

Wer ist wann wofür in welchem Umfang verantwortlich?

klärt Projektfinanzierung:

Wofür, wann und durch wen werden Mittel eingebracht?
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Das Lead Partner-Prinzip
Partnerschaftsvereinbarung

klärt Fragen der Haftung und Verantwortung der 

einzelnen Partner

dient dem Nachweis, dass die Projektpartner aktiv in 

die Projektrealisierung eingebunden sind
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Das Lead Partner-Prinzip
Partnerschaftsstrukturen

a) mit zwei Partnern

Land 1 Land 2

Lead Partner

Partner 1

Minimalform der grenzüberschreitenden Kooperation
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Das Lead Partner-Prinzip
Partnerschaftsstrukturen

b) mit mehr als zwei Partnern

Land 1 Land 2

Lead Partner

Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4
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Das Lead Partner-Prinzip 
Abrechnungsmodus

Projektpartner ProjektpartnerLead Partner

SAB 
als Art. 16-Prüfer

1. Lead Partner und Projektpartner reichen individuell Originalbelege u. 

Projektbericht zur Prüfung beim jeweils zuständigen Art. 16-Prüfer

ein, der ein Prüfprotokoll erstellt

Lead Partner

CRR 
als Art. 16-Prüfer

Sachsen Tschechische Republik
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Das Lead Partner-Prinzip
Abrechnungsmodus

Projektpartner Projektpartner Projektpartner

Lead Partner

Zwischengeschaltete Stelle der 
Bescheinungsbehörde (SAB)

2. Geprüfte Belege werden mit Prüfprotokoll an den Lead Partner 

gegeben, der damit einen Auszahlungsantrag bei der Zwischen-

geschalteten Stelle der Bescheinigungsbehörde (SAB) stellt.

3. Prüfung u. Auszahlung der Fördermittel an Lead Partner, der diese 

an Projektpartner weiterleitet. 
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Das Lead Partner-Prinzip
Fazit

Vertrauensbasis zwischen den Projektpartnern von 

grundlegender Bedeutung

hohe Anforderungen an den Lead Parter im Bereich 

des Projektmanagements

das Gemeinsame Technische Sekretariat steht 

beratend zu Seite
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